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 Veröffentlicht am 30.08.2007

Norm

KFG §106 Abs2

Rechtssatz

Dass ein Schaden innerhalb eines ktiven Unfallgeschehens im Falle der Anlegung des Gurtes geringer gewesen wäre,

ist bedeutungslos. Eine „Differenzrechnung im fiktiven Szenario" ist nicht anzustellen.
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